
Kinder haben verbriefte Rechte wie
wir Erwachsene auch. 5ie haben zum
Beispiel die Rechte auf Verfahren der
Beteiligung und Beschwerde in per-
sönlichen Angelegenheiten. Ohne die-
se Rechte festgeschrieben zu haben,
bekommt eine Kita seit 2012 keine Be-
triebserlaubnis mehr. ln einer Verfas-
sung versucht ein Kita-Team, all die
Rechte festzuschreiben, die es den

Kindern zugestehen will. Wie dieses
Ringen um Rechte und Machtabgabe
aussehen kann, beschreibt dieser
Artikel.

Als Kita-Team wollen wir mehr und
mehr die Wünsche und Bedürfnisse
der Kinder erfahren und berücksichti-
gen. Sie sollen zunehmend mehr mit-
bestimmen und mitentscheiden. Hier
geht es um entwicklungsgerechte Teil-
habe, Mitwirkung, Partizipation. Wir
begegnen den Kindern mit Respekt.
Wir reden miteinander. Wir betrachten
jedes Kind als Mensch, dessen Würde
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unantastbar ist (wie in Artikel 1 des

Grundgesetzes, der Verfassung der
Bundesrepublik Deutschland). So wol-
len wir auch für die Kita eine Verfas-
sung.

Nachdenken über Pädagogik
Wenn wir nun eine Verfassung für un-
sere Kita erarbeiten, denken wir zu-
sammen im Team neu über Pädagogik
nach.
r Warum machen wir was und wie?
r Was sind unsere Grundideen, unsere

Haltung den Kindern gegenüber,
' unser Konzept?
Wir denken darüber nach, welche
Rechte die Kinder in unserer Kita ha-
ben oder haben sollten und welche
Rechte wir Erwachsenen ihnen vorent-
halten und in welchen Punkten wir das

ändern sollten. Hier geht es also um

eine Machtfrage und um die Frage,

welche Macht geben wir in Zukunft
bewusst ab? Wichtig wird sein, wie
rechtfertigen wir unsere Macht, in ver-
schiedenen Fragen und Angelegenhei-
ten für die Kinder entscheiden zu kön-
nen. Hier geht es um die Erkenntnis,
dass Pädagogik Macht und Missbrauch
sein kann. Leidvoll erlebten und erle-
ben viele Menschen das. Pädagogik
hat also die Pflicht, sich zu rechtferti-
gen.
Zudem wissen wir, dass wir alle von
Natur aus das Lebendige lieben, und
im Vertrauen auf das selbstständige,
lebendige Wachsen eines jeden Men-
schen sind Rechte nötig, um dem Kind
den Freiraum zum Wachsen, zur
(Selbst-)Entwickl ung oder (Selbst-)Bil-

dung zu eröffnen. Das Ziel ist also, den
Kindern Freiräume zu garantieren zur
Selbst-Bildung.,,... Der grundlegends-
te ,Stoff 'des Lebens muss von den
Kindern selbst zutage gefördert wer-
den. Förderung ist das, was der Begriff
im Wortsinn bedeutet: in die Tiefe ge-
hen und etwas nach oben bringen - ei-
nen Schatz, Erz oder Gold. Oder eben
den Stoff des Lebens. 50 etwas taugt
nicht zum Lehrfach. Niemand kann ein
Kind lehren, empathisch zu sein. Nie-
mand kann einem Kind vermitteln, so-

zial kompetent, widerstandsfähig oder
selbstständig zu werden. Diese Schät-

ze müssen vorn Kind selbst gehoben
werden" (Renz-Polster/Hüther 2013, 230).

Wir möchten unsere Kinder also stark
machen. Wir denken über Pädagogik
nach und werden dabei selbst ein star-
kes Team. 5o schaffen wir eine Kita auf
der Höhe der Zeit, eine partizipative
Einrichtung mit einem engagierten
Träger und engagierten Eltern. Mit ei-
ner Verfassung erfüllen wir alle Vor-
aussetzungen nach 5GB Vlll, 58 und
45. Mit einer Verfassung erhalten un-
sere Kinder garantierte Rechte sowie
Gremien und Verfahren der Beteili-
gung und Beschwerde.

Eine Verfassung erstellen
Man macht sich selbst als Team auf
den Weg. Das ,,Praxisbuch" ist dabei
sehr wertvoll (Hansen/Knauer 201s). Oder
das Team lädt eine Moderatorin, eine

,, Multiplikatorin für Partizipation in

Kindertageseinrichtungen" ein. Diese

wird das hier weiter beschriebene Vor-
gehen begleiten.

D ie,,Vertassu ngsgebende Versa mm -

lung"
Ein Kita-Team geht für drei Tage in
Klausur. Diese Tage sind die ,,Verfas-
sungsgebende Versammlung". Eine
Verfassung wird erarbeitet, errungen,
Köpfe qualmen, Klarheit wird geschaf-
fen, ein Konsens hergestellt über alle
Rechte der Kindet Gremien und Ver-
fahren, alle sollen die Verfassung un-
terschreiben können. Alle Bereiche wie
Finanzen, Personal, freies Spiel, Mahl-
zeiten, Kleidung, Schlafen, Hygiene,
Regeln, Beschwerden (in der Regel
nicht mehr als 20 Bereiche) werden
durchdacht.

r Wo können die Kinder auf keinen
Fa I I (mit-)entscheiden?

r Wo dürfen die Kinder auf jeden Fall
(mit-)entscheiden?

r ln welchem Fall wollen wir den Kin-
dern in Zukunft welche Rechte
zugestehen?

r Auf welcher Partizipationsstufe er-
halten sie ein Recht?

r lst es ein lnformationsrecht (gut in-
formiert sein und selbst entscheiden,
ob man sich beteiligt), ein Anhö-
rungsrecht (angehört werden und
über die Entscheidung in Kenntnis
gesetzt werden), ein Mitbestim-
mungsrecht (gemeinsam mit den Er-

wachsenen entscheiden) oder ein
Sel bstbestimmungsrecht (alleine
oder mit anderen Kindern selbst
entscheiden)?



Die Rolle der Moderatorin
Die eingeladene,,Multiplikatorin für
Partizipation" moderiert diesen Pro-
zess methodenreich, sorgt für Klärung,
schiebt lnformationen ein, bremst und
provoziert, fragt genau nach, zeigt
Entscheidungsmethoden, damit wirk-
lich die Rechte verabschiedet werden,
die auch jede Erzieherin im Team mit-
tragen kann. Es heißt immer wieder:
dafür, trotz Bedenken dafür, nach Ver-
änderung dafür, Veto. Bei einem Veto
nur einer Erzieherin kann das entspre-
chende Kinderrecht nicht in die Verfas-
sung aufgenommen werden, auch
wenn eine Mehrheit das will, denn alle
sollen unterschreiben können. Manch-
mal wird die Entscheidung über ein
Kinderrecht vertagt oder es wird eine
Probezeit vereinbart. Es ist sinnvoller
später den Kindern ein größeres Recht
einzuräumen, als später ein Recht ein-
zuschränken.

Tea m - u nd Q u a I itätse ntwickl u n g
ln diesem anspruchsvollen Prozess der
,,Verfassungsgebenden Versamm-
lung", werden immer wieder pädago-
gische Grundsatzfragen und eigene
biographische Erfahrungen berührt.
Das kann ganz aufwühlend und emoti-
onal werden. Aber nur so erklären und
verschieben sich vielleicht bisherige
Handlungen, Positionen und die Hal-
tungen der einzelnen Erzieherinnen.
Das Verständnis füreinander wird grö-
ßer, das Team wächst, einigt sich und
wird stark, weil es ein gemeinsames
Fundament erarbeitet und den Kin-
dern mehr Rechte zugesteht und
Macht abgibt. Dadurch wird auch die
gesamte Kita transparenter und demo-
kratischer. Und die Arbeit in der Kita
wird viel einfacher. Die Haltung von

Respekt und Würde einem jeden ge-
genüber (Kindern, Kolleginnen, der
Leitung, dem Träger, den Eltern) wird
gestärkt. lmmer wieder hören die Mo-
deratoren, wie wertvoll diese drei Ta-
ge für das Team, die Leitung und die
ganze Einrichtung sind. Dieser Team-
prozess ist so komplex, intensiq oft in-
tim und wichtig, dass er von jedem
Team selbst durchlaufen werden muss.
Es ist gut, ihn erst einmal ohne den
Träger und ohne die Eltern zu gehen.
Eine Verfassung kann auch nicht von
oben verordnet oder abgeschrieben
werden. Jedes Team, jede Kita kommt
nicht umhin, sich selbst auf den Weg
zu machen, um seine eigene Verfas-
sung zu erarbeiten.

Kinderrechte
So wird zum Beispiel entschieden: dür-
fen die Kinder selbst entscheiden, ob,
was und wie viel sie essen? Können die
Kinder selbst entscheiden, ob sie mit
oder ohne eine Jacke nach draußen
gehen? Können die Kinder selbst ent-
scheiden ob, wann und von wem sie
gewickelt werden? Können die Kinder
selbst entscheiden wann, wo, wie lan-
ge und mit wem und was sie spielen?
Dürfen die Kinder die Räume innen
und außen mitgestalten? Gestehen wir
den Kindern einen eigenen selbstbe-
stimmten Finanzetat zu? Haben die
Kinder bei Personalfragen ein Anhö-
rungsrecht und können ihre Wünsche
bei Neueinstellungen vortragen? usw.
Es wird auch darüber entschieden, wie
Regeln in einer Kita entstehen.
Häufig steht dazu in einer Verfassung
unter dem g Regeln: ,,Die Kinder ha-
ben das Recht, mitzuentscheiden über
die Regeln des Zusammenlebens in der
Kita sowie über den jeweiligen Um-
gang mit Regelverletzungen. Letzteres
gilt auch, wenn pädagogische Mitar-
beiterinnen einer Regelverletzung be-

zichtigt werden". Wichtig hierbei ist
die Unterscheidung zwischen Kita-Ver-
ordnungen und Kita-Gesetzen. Kita-
Gesetze sind Regeln, die gemeinsam
mit den Kindern beschlossen werden.
Kita-Verordnungen sind Regeln, die
ohne die Beteiligung der Kinder mit
der Verfassung erlassen werden.

Partizipation von allen Kindern
Hier geht es um die Frage: können un-
sere Kinder von 0-3 Jahren, Kinder mit
Handicaps, Kinder, die noch sehr bei
sich sind, eigentlich auch mitbestim-
men? Ja, vor allem in allen Angelegen-
heiten, die sie und ihr Leben direkt be-
treffen! Das sind Gefühle, Bedürfnisse,
Wahrnehmungen, lnteressen. Hier
geht es um die Bereiche Pflegeaktivi-
täten, Essen und Trinken, Wickeln,
Schlafgestaltung, Bewegung und Lauf-
entwicklung. Es geht um die Rechte:
Wo möchte ich sein? Was möchte ich
machen? Mit wem möchte ich etwas
machen? Wie lange möchte ich was
machen?

Gremien und Verfahren
Wenn alle Bereiche und Rechte entwi-
ckelt wurden, geht es in einem weite-
ren Schritt darum, welche Gremien für
die eigene Kita am besten und welche
Verfahren geeignet wären. Brauchen
wir so etwas wie eine Vollversamm-
lung, ein Kinderparlament mit Dele-
gierten aus jeder Gruppe, wie werden
die gewählt, was dürfen die Vollver-
sammlung, alle Kinder, das Kinderpar-
lament, die einzelnen Gruppen ent-
scheiden, wie machen sie das, wie oft
tagen sie, wo, wer moderiert, wer pro-
tokolliert, wie werden die Ergebnisse
transparent gemacht, wie werden Ent-
scheidungen vorbereitet, was brau-
chen die Kinder dafür, wie erstellen



wir visualisierte Protokolle mit Text
und Bildern, was brauchen die Jüngs-
ten?
Sehr anschaulich werden mögliche
Gremien und Verfahren in der Ge-

schichte von ,,Leon und Jelena. Jelena

im Kinderparlament" vorgestellt
(Hansen/Knauer 2O14).

Beschwerdeverfahren
Ganz wichtig zu klären bleibt, welche
Beschwerderechte und Verfahren ha-

ben die Kinder? Wie können wir Be-

schwerden wahrnehmen (Bedürf nisse,

Anliegen, Wünsche, nonverbale Spra-
che bzw. über wen und was dürfen
sich die Kinder beschweren)? Wie kön-
nen wir Beschwerden aufnehmen
(wer, wie, wo, wann)? Wie wollen wir
Beschwerden bearbeiten (wer, wie,
Verfahren, Ergebnisse)? Welche Kultur
brauchen wir dazu in unserer Einrich-
tu n g? (Schubert-Suff rian/Reger 201 4).

Wie geht es weiter?
Nach der,,Verfassungsgebenden Ver-
sammlung" fasst die Multiplikatorin
für Partizipation alle erarbeiteten
Rechte, Gremien und Verfahren in ei-
nen Verfassungsentwurf zusammen.
(Wie eine Verfassung aussehen könnte, zeigt

die Kita-Verfassung aus dem Kindergarten von

Leon und Jelena, in: Hansen/Knauer 201 5,

244ft.) ln einem zweiten Schritt, der
Zweiten Lesung, liest jede Erzieherin
aus der Kita den Entwurf, Fragen wer-
den im Team geklärt, eventuell Ande-
rungen gemeinsam vorgenommen,
dann unterschreiben alle die Verfas-
sung. Der Träger der Einrichtung wird
um sein OK gebeten, die Eltern wer-
den ins Boot geholt, die Verfassung
wird mit den Kindern in der Kita ein-
geführt. Verfassungen können auch
später geändert werden. Häufig steht
dazu in der Verfassung: ,,Die Verfas-
sung kann nur von der Dienstver-
sammlung der pädagogischen Mitar-
beiterinnen geändert werden. Dabei
bedarf es eines Konsensbeschlusses zur
Erweiterung der Rechte und einer
zweidrittel-Mehrheit, um Rechte der
Kinder einzuschränken oder Gremien
und Verfahren zu ändern".

Was folgt?
Die Verfassung wird nun Grundlage
der pädagogischen Arbeit. Eine Erzie-

herin beschreibt das so: ,,Das ist für
uns eine Erleichterung, dass wir erst
einmal davon ausgehen dürfen, dass

die Kinder genau wissen, was ihnen
guttut oder nicht guttut und wir das

auch gar nicht mehr bestimmen brau-
chen. Das empfinde ich als Erleichte-
rung in der Arbeit: Die innere Anspan-
nung, die man früher täglich hatte, ist
weniger geworden - und zwar nicht
nur in Bezug auf die Kinder, sondern
auch auf Bezug auf die anderen Erzie-

herinnen. Weil wir das ja alles zusam-
men erarbeitet haben. Wo vielleicht
vorher auch Konflikte unter uns Kolle-
ginnen waren - so nach dem Motto:
Wieso erlaubst du das? - ist uns jetzt
Klarheit hergestellt worden. Die ge-
meinsame Festlegung von Regeln ver-
ringert die Konflikte bei uns im Team"
(Hansen et al. 201 1, 346).

Eine der nächsten Fragen wird sein,
welche Rechte haben wir als Mitarbei-
ter, Team, Leitung innerhalb des Trä-
gers und welche Rechte haben die El-

tern? Auch dazu werden verfassungs-
gebende Versammlungen einberufen.
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Partizipation

- finden Sie unter: www.partizipation-

und-bildung.de, Suche:,,Kita',,,Multiplika-
torinnen für Partizipation und Engage-

mentförderung in Kitas"

- kommen für drei Klausurtage zur Ent-

wicklung einer Verfassung in die Kita.

- sind Pädagoginnen/Pädagogen aus der

Praxis, die eine umfassende, gut einjährige
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stube der Demokratie" erhielten.
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das umfassendste Konzept von Partizipati-

on in Kindertagesstätten.
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dem Konzept ,,Mitentscheiden und Mit=

handeln in der Kita".


